
Hiermit erkläre ich ___________________________________ * ____________________
Name, Vorname Geburtsdatum

für meinen Sohn / 
meine Tochter ___________________________________ * ____________________

Name, Vorname Geburtsdatum

Wohnsitz _______ * __________________________ * _________________________
PLZ  Wohnort Straße

Telefon-Nummer _______/_______________ E-Mail: ________________________________

den Beitritt zum Reitclub Haselbach e.V. Den umseitigen Auszug aus der Vereinssatzung habe ich zur 
Kenntnis genommen. Mit der Entrichtung der Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrages in der von 
der Mitgliederversammlung beschlossenen jeweiligen Höhe bin ich einverstanden.

Beitragssätze einschließlich BLSV-Verbands- und Versicherungsbeiträge derzeit - Stand 1.1.2005 - jährlich:
- Einzelmitgliedschaft: Erwachsene (ab 18 Jahre) 31,00 € * Jugendliche (14 - 18 Jahre) 26,00 € * Kinder (0 - 14 Jahre) 18,00 €
- „Tandem“ mit Partner / Angehörigem: Erwachsene je 26,00 € * Jugendliche und Kinder s.o.
- Familie mit Kind/ern unter 18 Jahren: 52,00 € pauschal  (Aufnahmegebühr einmalig pro Antrag bzw. Tandem/ Familie: 15,00  €)

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der 
Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen,  Adressen,  Geburtsdatum, Telefonnummern,  
Email-Adressen, Kontodaten.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im 
Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterli-
zenz, Kontodaten, Ergebnisse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogene Daten an den Bayerischer Landes-Sportverband e.V. & dem Bayerischen Reit- und Fahrver-
band  zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Adresse, Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene 
Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien inklusive 
Online-Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten 
von Vereinsfunktionären, Berichte über Veranstaltungen, Ehrungen und Geburtstage,.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder 
andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa be-
reits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

______________________ * ______________ * ________________________________________
Ort Datum Unterschrift des Mitgliedes / ggf. beider gesetzlichen Vertreter

=========================================================================
Einzugsermächtigung

Hiermit wird der Reitclub Haselbach e.V. widerruflich ermächtigt, die im Rahmen der Mitgliedschaft anfallenden Gebühren und Beiträ-
ge bei Fälligkeit zu Lasten des nachfolgend genannten Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche De-
ckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Anfallende Rücklastschriftgebüh-
ren trägt das Mitglied.

___________________________ * ________________ *__________________________________
IBAN BIC genaue Bezeichnung des kontoführenden Institutes

_______________________________________ * _______________________________________
Kontoinhaber/in Anschrift

______________________ * ______________ * ________________________________________
Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

Beitrittserklärung
 Einzelmitgliedschaft    Fördermitglied (Passiv)

 Familienmitgliedschaft /   Tandem-Mitgliedschaft    Kopfantrag
      (bei Bedarf mehrere Beitrittserklärungen ausfüllen, nur  bei Kopfantrag die Einzugsermächtigung)

 Familie/ Tandem mit ___________________________________________

 Untersparte berittene Bogenschützen (nur zur Info)



Auszug aus der Satzung
des Reitclubs Haselbach e.V.

Der Club führt den Namen „Reitclub Haselbach e.V.“ und hat seinen Sitz in Haselbach 3, Reiterhof Preintner, 
Gemeinde Aschau a. Inn.

Der Reitclub bezweckt 
• die Gesundheitsförderung und Leibesertüchtigung aller Personen, insbesondere der Jugend im Rahmen 

der Jugendpflege durch Reiten, Fahren,Voltigieren und berittenen Bogenschießen
• die Ausbildung von Reiter, Fahrer, berittenen Bogenschützen und Pferd in allen Disziplinen,
• ein breit gefächertes Angebot in allen Bereichen des Freizeit-, Breiten- und Leistungssportes aller Dis-

ziplinen,
• Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport verbundenen Pferdehaltung als Maßnahme zur Förde-

rung des Sportes und des Tierschutzes,
• die Vertretung seiner Mitglieder gegenüber den Behörden und Organisationen auf der Ebene der Ge-

meinde und in Verbänden,
• die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen des Freizeit-Breitenspor-

tes und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft und zur Verhütung von Schäden,
• Die Mitwirkung bei der Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für den 

Pferdesport und die Pferdehaltung im Gemeindegebiet.

Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein , ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung; er enthält sich jedoch jeder 
parteipolitischen und konfessionellen Tätigkeit. 

Die zur Durchführung der Aufgaben des Clubs erforderlichen Mittel werden aus folgenden Einnahmen auf-
gebracht: Beiträge der Mitglieder, Gebühren, Veranstaltungseinnahmen, Stiftungen und Spenden, sonstige Ein-
nahmen.

Der Club ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.Mittel des Clubs dür-
fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Mitglieder haben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, der von der Mitgliederversammlung festgelegt 
wird. Über Härtefälle entscheidet die Vorstandschaft. 
Der Beitrag wird jährlich im voraus durch Lastschriftverfahren eingezogen.

Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas 
anderes bestimmt. 

Der Austritt aus dem Club ist nur zum Jahresende möglich. 
Die Austrittserklärung muss schriftlich und spätestens 4 Wochen vor zweitem Halbjahresende an den Vorstand 
gerichtet werden. Ein ausgetretenes Mitglied hat keinen Anspruch auf einen Anteil am Clubvermögen.
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich den Interessen des Clubs zuwiderhandelt.

Organe des Clubs sind der Vorstand, die Vorstandschaft und die Mitgliederversammlung.
Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit beson-
deren Aufgaben, geschaffen werden.
Die Vorstandschaft des Clubs besteht aus dem  Erstem Vorsitzenden, Zweitem Vorsitzenden, Finanzverwalter 
(Kassier), Schriftführer, 2 bis 6 Beisitzern, davon einer für die Jugend.
Die Vorstandschaft wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage der Wahl an 
gerechnet, gewählt; sie bleibt jedoch bis zur Neuwahl einer Vorstandschaft im Amt.

Mindestens einmal im Jahr, soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Ersten Vor-
sitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung bei der Vorstand- 
schaft schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn das Interesse des Clubs es erfor-
dert oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und 
der Gründe von der Vorstandschaft verlangt wird.

Bei Auflösung des Clubs oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den 
Kindergarten Aschau a. Inn, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu 
verwenden hat.
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